
Wie werde ich  
Versandapotheker? 

• Zunächst einmal muss ein Versandapotheker überhaupt approbierter 

Apotheker sein: Das vom Europäischen Gerichtshof für zulässig gehaltene 

deutsche Fremdbesitzverbot gilt selbstverständlich auch für 

Versandapotheken.

• Keine Versandapotheke ohne Präsenzapotheke: Der Versand muss 

„zusätzlich zu dem üblichen Apothekenbetrieb“ erfolgen. Eine 

Versanderlaubnis wird also nur Apothekern erteilt, die auch eine 

Offizinapotheke betreiben. Reine Versandapotheken soll es nach dem 

Willen des Gesetzgebers nicht geben.

• Der Versand muss außerdem „aus einer öffentlichen Apotheke“ heraus 

abgewickelt werden. Krankenhausapotheken dürfen also keine Arzneimittel 

versenden. Vor allem aber wird damit klargestellt, dass der 

Versandvorgang physisch in den  Betriebsräumen einer Apotheke seinen 

Ursprung finden muss und nicht etwa komplett z.B. an den 

Pharmagroßhandel oder reine Logistiker ausgelagert werden darf. 

• Die Räume, aus denen heraus der Versand erfolgt, müssen „in 

angemessener Nähe“ zu den Betriebsräumen der Offizinapotheke liegen. 

Es ist also nicht erforderlich, dass sich die Versandräume in denselben 

Räumlichkeiten befinden wie die Offizinapotheke. Es muss sich aber um 

Apothekenbetriebsräume handeln, so dass ggf. eine Erweiterung der für 

die bisherige Offizinapotheke bestehenden Betriebserlaubnis zu 

beantragen ist. Was unter einer „angemessenen Nähe“ zu verstehen ist, 

ist eine Einzelfallfrage.

• Der angehende Versandapotheker muss gegenüber der zuständigen 

Behörde – zusätzlich zu den vorgenannten Voraussetzungen – schriftlich 

versichern, dass er im Falle der Erteilung der Erlaubnis folgende 

     Anforderungen erfüllen wird:
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– Mit einem Qualitätssicherungssystem wird sichergestellt, dass

a) das zu versendende Arzneimittel so verpackt, transportiert und 

ausgeliefert wird, dass seine Qualität und Wirksamkeit erhalten 

bleibt,

b) das versandte Arzneimittel der Person ausgeliefert wird, die von dem 

Auftraggeber der Bestellung der Apotheke mitgeteilt wird. Diese 

Festlegung kann insbesondere die Aushändigung an eine namentlich 

benannte natürliche Person oder einen benannten Personenkreis 

beinhalten,

c) die Patientin oder der Patient auf das Erfordernis hingewiesen wird, mit 

dem behandelnden Arzt Kontakt aufzunehmen, sofern Probleme bei 

der Medikation auftreten und

d) die Beratung durch pharmazeutisches Personal in deutscher Sprache 

erfolgen wird.

– Es wird sichergestellt, dass: 

a) innerhalb  von  zwei  Arbeitstagen  nach  Eingang  der  Bestellung  das 

bestellte Arzneimittel versandt wird, soweit das Arzneimittel in dieser 

Zeit  zur  Verfügung  steht,  es  sei  denn,  es  wurde  eine  andere 

Absprache mit der Person getroffen, die das Arzneimittel bestellt hat; 

soweit erkennbar ist, dass das bestellte Arzneimittel nicht innerhalb der 

Zweitagesfrist versendet werden kann, ist der Besteller in geeigneter 

Weise davon zu unterrichten,

b) alle  bestellten  Arzneimittel  geliefert  werden,  soweit  sie  im 

Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes in den Verkehr gebracht
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 werden  dürfen  und  verfügbar  sind;  es  muss  also  ein  Vollsortiment 

unterhalten werden und jede Bestellung ausgeführt  werden  (sog. 

Kontrahierungszwang).

c) für  den  Fall  von  bekannt  gewordenen  Risiken  bei  Arzneimitteln  ein 

geeignetes System zur Meldung solcher Risiken durch Kunden, zur 

Information  der  Kunden  über  solche  Risiken  und  zu 

innerbetrieblichen Abwehrmaßnahmen zur Verfügung steht,

d) eine kostenfreie Zweitzustellung veranlasst wird,

e) ein System zur Sendungsverfolgung unterhalten wird und

f) eine Transportversicherung abgeschlossen wird

– Sofern es sich bei der geplanten Versandapotheke – wie in aller Regel – 

um eine Internetapotheke handeln soll: dass die Apotheke auch über die 

für  den  elektronischen  Handel  geeigneten  Einrichtungen  und  Geräte 

verfügen wird.

• Für  den  Antrag  auf  Erteilung  einer  Versandhandelserlaubnis  genügt  ein 

formloses  Anschreiben.  Für  die  Erklärung  des  Antragstellers,  die 

erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen, halten die zuständigen Behörden 

regelmäßig Vordrucke bereit,  die dann nur noch unterschrieben zu werden 

brauchen.

• Welche Behörde für die Erteilung der Versandhandelserlaubnis zuständig ist, 

richtet  sich  nach  dem Recht  des  jeweiligen  Bundeslandes:  dies  kann  die 

Apothekerkammer  sein  (z.B.  in  Niedersachsen),  das  Regierungspräsidium 

(z.B.  in Baden-Württemberg),  die Landratsämter (z.B.  in Bayern)  oder eine 

sonstige Landesbehörde (z.B. in Sachsen-Anhalt).
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• Für die Erteilung der Erlaubnis wird eine Verwaltungsgebühr berechnet. Deren 

Höhe richtet sich ebenfalls nach Landesrecht.

• Die schriftliche Versicherung, die erforderlichen Voraussetzungen zu erfüllen, 

reicht  grundsätzlich  aus,  um  die  Versandhandelserlaubnis  erteilt  zu 

bekommen.  Die  Behörden  prüfen  also  vor  Erteilung  der 

Versandhandelserlaubnis in der Regel nicht, ob sämtliche Voraussetzungen 

auch  tatsächlich  erfüllt  werden.  Teilweise  werden  allerdings  Stichproben 

durchgeführt  oder  die  Vorlage  einzelner  Nachweise,  z.B.  über  eine 

bestehende  Transportversicherung,  verlangt.  Überprüfungen  werden  auch 

nach  Erteilung  der  Erlaubnis  im  Rahmen  der  turnusmäßigen  Revisionen 

durchgeführt.  Stellt  sich  dabei  heraus,  dass  die  erforderlichen 

Voraussetzungen entgegen der schriftlichen Versicherung in der Praxis nicht 

eingehalten  werden,  ist  die  Versandhandelserlaubnis  aufzuheben  und  die 

Versandapotheke zu schließen.
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